
RiStBV: 269 Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Staatsanwaltschaft und Verwaltungsbehörde

269  Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Staatsanwaltschaft und Verwaltungsbehörde 
 
(1) 1Die Staatsanwaltschaft ist im Vorverfahren für die Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit nur 
ausnahmsweise zuständig (vgl. Nummer 270). 2Sie ist nicht befugt, ausschließlich wegen einer 
Ordnungswidrigkeit Anklage zu erheben.

(2) 1Im gerichtlichen Verfahren ist die Staatsanwaltschaft für die Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit stets 
zuständig (vgl. Nummer 271). 2In Verfahren nach Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid wird sie dies, 
sobald die Akten bei ihr eingehen (§ 69 Absatz 4 Satz 1 OWiG).


